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Uo. 76. Dienstag, den 33 . Inni.
Ordnung,

betriffend die Erhebung von Verbrauchssteuern für
Branntwein , Wciu , Obstwein und Esstg in der

Gemeinde Sonnenberg

Auf Grund des Beschluss ?? der Gcmeindever-
Itttung vom 15. April 1901 wird in Gemäßheit
der Ztz 13, 11, 18, 19 und 82 des Communal-
Wgadcuacsetzes vom 14 . Juli 1893 für die Gemeinde
Oonneiiberg die nachstehende Steuerorduuug
trlassen:

l . Slener von Branntwein.
8 1. Steuersatz.

Bou dem im Gemeiudebezirk Souneuberg her-
zestc .ten und von dem in diesen Gemeiudebezirk
kingeführtcu Branutweill wird eine Steuer erhoben,
d»e 4,80 Pf . — vier Pfennig und achtzig hundertste.
Pfennig — für das Liter reinen Alkohols beträgt.

Als Branntwein im Sinne dieser Steuer-
xrduung gilt Branntwein und Likör aller Art.

§ 2. Befreiungen.
Bon der Steuer befreit ist:

1.  Branntwein , welcher in Mengen von nicht
mehr als zwei Litern eingeführt wird.

3. Branntwein , welcher durch den Gemeinde
hczirk nur durchgeführt wird.

Dnrchgeführtcr Branntwein ist auch
.solcher , welcher , auf der Eisenbahn zuge-

fuhrt , ohne in der Gemeinde eingcbracht
zu werden , auf dem Bahnhofe lagert und
demnächst in den Urgebiuden wcitcrbc-
fordert wird , oder welcher , auf der Achse
klnacgangeu , in denselben Gebinden und
mit denselben Frachtbriefen u . f. f . weiter
geht.

8 . Branntwein , welcher ansgeführt wird.
4.  Branntwein, welcher zu gewerblichen Zwecken,

emkhlicßlich der Essigbcreitnng , zu Heil - , zu
wissenschaftlichen oder zu Putz -, Heizung ?-,
Koch- oder Bcleuchtungszwccken verwendet
wird.

8. Branntwein , welcher für militärische Zwecke
eingefuhrt wird , nach Anmeldung und au'
Bescheiniguiig des befugten Offiziers oder
Mllitärbeaniteil über dir Verweudung zu
Militanfchen Zwecken.

In den unter No . 4 angegebenen Fällen , mit
Ausnahme der Verwendung von Vrauutwciu zu
veil - oder Wissenschaftlichen Zwecke », ist die Ge¬
währung der Steuerfreiheit dadurch bedingt , daß
®** zuvor denatnrirt , d. h. zum
menschlichen Genüsse untauglich gemacht worden ist

8 8. Zahlung der Steuer.
Von dem im Gemcindebezirke hergestelltcn und

veni im gebundenen Verkehr in den Genleindebczirk
etugefuhrtcii , unmittelbar , in die unter steueramt-
Ucher Coiitrole stehenden Lager gebrachten Bräunt-

ist die Steuer , sobald der Branntwein aus
der steuerlichen Coiitrole in den Verkehr tritt , von
Demienigeu , welcher den Branntwein zur freien
Berfiigung erhält , au die GcMeindekassc zu ent-
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m . 8 5. Nusfuhrvcrgütung.
Ltrstellüun Fabrikateu , zu deren
Wein ^ e'eu Verkehr befindlicher Brannt-

tv>rd für jedes in den Fa-
lütuiia " ,,^ Liter reinen Alkohols eine Ver-
^ < «0 - vier Pfennig und
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8 rreststelluugen , welche über die Menge

des Branntiveius von den staatlichen Steucr-
beamteu auf Grund der zur Ausführung des
Z12 des Gesetzes vom 24 . Juli 1887 erlassenen
Lkstimmungen oder von einem Beamten der Gc-
nieiiide gemacht worden sind . Geschieht bei der
Ausfuhr derartiger Fabrikate nach dem Auslände
die Feststellung durch das Königliche Hanptstcuer-
amt tu Biebrich , so ist der Betheiligte gehalten,
dem Geuieludevorstande eine Bescheinigung dieser
Behörde über die Menge des festgestelltcn Brannt¬
weins zu erbringe » . Diese Bescheinigung wird
ertheilt , nachdem die von der Staatsbehörde zu
erstatlciiden Beträge von dem Köuigl . Provinzial-
stcnerdirector festgesetzt worden sind.

Außerdem ist der Nachweis der stattgehabten
Stettereutrichtiiug zu sührcu.

Die Zahlung der Vergütung erfolgt monatlich
auf Anweisung des Gemeindevorstandes durch die
Eemeiudckasse.

II. Steuer von Wein , Obstwein und Essig
8 6. Steuersatz.

Von dem ini Gemeiudebezirk Sonneuberg be¬
reiteten und von dem in diesem Gemeinde bezirk
eiilgefNhrttil inländischen Wem , Obstwein und Essig
wsrd eine Steuer erhoben , die für das Liter Wein
3 20 Pf . — drei Pseuiiig und zwanzig Hundertstel
Pfennig — . für das Liter Obstwein 0,70 Pf . -
siebzig Hundertstel Pfennig — und für das Liter
Mg 0,2v Pf . — fünfundzwanzig Hundertstel
Pfennig betragt.

8 7. Befreiungen.
Von der Steuer befreit ist:

1. Wein , Obstwein und Essig , welcher in Mengen
„ von nicht mehr als 2 Litern cingeführt wird.
3. Wein, Obstwein und Essig, welcher durch den

Eemeindebezirk nur durchgeführt wird.
Durchgeführt find auch solche Menge »,
welche auf der Eisenbahn zugcführt , ohne
ni die Gemeinde eingebracht zu werden,
auf dem Bahnhose lagern und demnächst
in den Urgebindcn weiterbefördert werden,
oder welche auf der Achse cingegangen,
m denselben Gebinden und mit denselbc»
Frachtbriefen ii. s. f. wcitergehen.

3.  Aller ausländischer Wein, Obstwein und
Essig , weicher die zollamtliche Behandlung
bei einer Erhebuiigsstclle des Zollvereins
bestanden hat oder derselben noch unterliegt.

4 . Bei neuem mit der Hefe cingesührten oder
ssss Drke bereitete » und eingelegten Wein oder
Obstwein werden zehn voui Hundert als
Vergütung für Trub in Abzug gebracht.
Diese Vergütung wird jedoch nur geleistet,
wenn der Wein oder Obstwein bis zum
3l . Dezeniber des Erntejahrcs eingelegt wird

8 8. Ucberwachung der Bereitung.
Die Wern -, Obstwein - und Esstgbercitung nnter-

Iiegt der Ucberwachung durch den Gemeindevorstand.
„f -iü Obstwein oder Essig bereitet , ist

verpflichtet , dem Gemcindevorstaudc spätestens
fJ,“ nbtlt "ach Bcendiguiig der Kelterung und

Einkellerung eme mit feiner Unterschrift versehene
Anzeige m doppelter Ausfertigung vorzulegen , aus
welcher der Lagcrort , die Menge des hergestellten
Weines , Obstweines oder Essigs , sowie Tag und
Stunde der Kelterung ersichtlich sein müssen.

Eine Ausfertigung der Anzeige wird , mit dem
Gcinemdeiicgcl versehen , dem Prodnzenleii zurück-
gegeben : dieselbe ist in einem Sammclheft auf-
znbewahren und dem Aiissichtrbcansten auf Erfordern
vorznzcigen.

Der GGemeiiidevorstand ordnet sin Einzclfalle
oie A -vlstoncn an oder nimmt diese selbst vor und
bucht de» Befund . Wird durch den revidirenden
Beamten die Unrichtigkeit einer Anzeige festgestellt,
w ist dies dem Anzeigenden sofort mitzutheilen.

8 9. Zahlung der Steuer.
Von dem im Gemeindebezirke bereiteten Wein,

Obstwein oder Esstg ist die Steuer von Demjenigen,
Für den die Bereitung erfolgt ist, an di - Gemeindc-
kasse zu zahlen.

Die Einziehung der Steuer für den im Gemeinde-
bezirk bereiteten Wein , Obstwein und Essig geschieht
in der Weise , daß der Steuerbetrag von dem
Gemeiudevorstande auf Grund de« Nevisions-
besnndes (8 8) sofort festgesteüt und der Gemeinde-
kasse zur Einziehmig überwiesen wird.

Die Gemcindekassc hat den Steuerbetrag bei
dem Stcucrpflichtigcn alsbald anznforderm der
verpflichtetist,den Stenerbelragnach der Anforderung
au die Gcmnndckasse zu entrichten.

Von auswärts eingeführtcr Wein , Obstwein
und Essig , muß von dem Empfänger spätestens am
Tage nach dem Empfang während der übliche»
Dikilststiinden auf der Gcmcindckasse zur Ver¬
teuerung schriftlich augcmeld - tiiiid verslenert werden.

Stenern , welche hiernach an Sonn - und Fest¬
tagen entrichtet werden uiüßteii , sind am Vormittag
des nächste » Werktriges zu zahlen.

8 10. Auöfuhrvergütuug.
Denjenigen Personen . Ivelche de» von ihnen

nach dem Jnkrafltrclen dieser Sieuerordnung in
den Gemeiudebezirk eiiigesührtcil und verstcncrien
Wein , Obstwein und Essig ans dem Genieindebezirk
ohne voraiifgegaugene Veruiifchiiiig mit anderem
Wein , Obstwein und Essig oder mit Wasser oder
sonstigen Slofsc » wieder aussührcn , wird die nach-
'.vcislich gezahlte Steuer voll vergütet.

Der Anspruch auf die Vergüiung wird den
Gewerdetrcibendkii nur dann zugestanben . >venn sic
Lagerbücher ordnungsgemäß iühren und zur Ein-
icht der Anffichtsbeamten jederzeit bereit halten.

Die Ausfuhr muß in gcaichicn , fpnndvollen
Fässern oder i» vollen und für jedes Frachsstück
gleichgroßen Flaschen mit darauf besindtichen Be¬
reich ,luiißca des Ra ulNüebaltcs crlolg -ii^ .

Der Bercchnnng der Ansiuhrvcraütung ist der
Raumgchalt der zur Ausfuhr benutzten Gefäße zu
Grunde zu legen.

Die Zahlung der Vergütung erfolgt monatlich
auf Anweisung des Gemeindevorstandes durch die
Gemcindekasse.

III. Allgemeine Bestimmrutge « .
8 11. Art , Ort, Zeit und Ueverwachnng

der Einfuhr.
Jede Einfuhr von Branntwein , Wein , Obst¬

wein und Essig muß in geaichken Fässern mit
darauf befindlicher Bezeichnung des Raumgchaltes
oder in Flaschen , welche für jedes Frachtstück gleich¬
artig sind , erfolgen.

Die Einfuhr darf nur auf einer Einfuhrstrabe
und nur während der Tageszeit geschehen.

Einfiihrstraßen sind:
a ) Die hier eimniiiidenben Siseubahncn:
b ) die als Einfuhrstraßen vom Gemciiidevor-

Vorstände ausdrücklich bezeichnetcn Land
straßen.

Als Tageszeit wird angesehen:
a ) Jn den Monate » Mai bis September die

Zeit von 6 Uhr Morgen » bis 7 Uhr Abends;
b) in den Monaten Oktober bis April die Zeit

von 7 Uhr Morgens bi » 7 Uhr Abends.
Die Einfuhr außerhalb dieser Zeit ist zulässig:

a ) Wenn sie mittelst dir dem öffentlichen Ver¬
kehr dienenden Eisenbahnen oder der Fahr
Posten erfolgt;

b) wenn in besonderen Fällen die Erlaubniß
vom Gemeiudevorstande vorher ertheilt
ioorden ist, unter den dabei festgesetzten Bc^
dingilngcn.

Jeder Frachtführer ist verpflichtet , deu Auf-
sichtrbeanitcil auf Erfordern die zu den eingehenden
Seiidlinge » erforderlichen und gehörigen Begleit¬
papiere , Frachtbriefe rc. vorzuzeigen , aus welchen
die Namen und Wohnorte der Absender und Em¬
pfänger und der Inhalt jeder einzelnen Ladung
hervorgehen müsse » .

Vorstehend fcstgestellte Verpflichtung gilt auch
in Ansehnng des im freien Verkehr emgeführten
denaturirten Branntweins . Ergeben sich bei der
Nevision durch den Anffichtsbeamten Zweifel , ob
der Braimiwein vorjchriftsmäßig denatnrirt ist - so
stellt der Gemeindcvorstand de » Thatbestand proio-
kollarisch fest und übersendet die Verhandlung nebst
einer Probe des Branntweins dem zuständigen
Königl . Steueramtc zur Entscheidung darüber , ob
der Branutweill nach den staatlich ergangenen Be-
stinimungeii als genügend denatnrirt anzuschen ist.

Die Entscheidung de» Königl . Stcueramte
wird als maßgebend anerkannt.

Die durch die Untersuchung der Probe ent¬
stehenden Kosten sind von der Gemeinde zu tragen.

Die vorstehenden Bestimmungen fiiiden auf die
Durchfuhr sinngemäße Anwendung.

8 12. Zahlung - er Stenern.
Die »ach den Bestimmungen in den 83 3 und

9 der Gcmciiidekaffc bezw . dem Gemeindevorstandc
chrifilich zu machenden Anmeldungen sind in

doppelter Ausführung vorzulegen.
Aus der Annieldung müssen der Name und

Wohnort des Absenders , der Inhalt der Gebinde
nebst Naningehalt , der Lagcrort , Tag und Stunde
des Empfanges und der Betrag der Steuer ersicht¬
lich fei» .

Eine Ausfertigung wird dem Steuerpflichtigen,
mit dem Gemeindcstcmpel versehen , znrückgegebcn.

Dieselbe ist in einem Sammelhefte anf-
zilbcwahreii und den Anffichtsbeamten auf Er¬
fordern vorzuzeigen.

Die zu zahlenden Steuerbeträge werden von
dem Gemeindevorstand festgcstcllt u »d der Gemeinde-
kaffe zur Einziehung überwiesen.

Die Steuern unterliegen der Beitreibung im
Verwaltuugszwangrvcrfahren nach Maßgabe der
Verordnung vom 15. November 1899.

8 13 . Ausfuhrvergütnng.
Aiisfnhrvcrgütung wird nur auf Antrag ge¬

währt , aber nicht für Mengen , welche bei deui Ein¬
gänge steuerfrei sind.

Wenn mehrere Mengen gleicher Art , von
ivelchem jede für sich von der Ausfnhrvcrgütung
ansziischließell ivärc , von einer Person in ein und
deniselben Transport versendet werden , so können
dieselben zur Herstellung der für die AuSfnhr-
vcrgütung erforderlichen Mengen znsammengerechnet
werden.

Für die nachweislich im Gemeindcbezirk ge¬
kauften Gegenstände darf die Ausfuhrvergütnng in
einem Jahie nickt niehr betragen , als von D 'cm-
enigen , welcher diese Gegenstände bereitet oder ein-

geführt hat , in dem gleichen Zeitraum an Steuern
entrichtet worden ist.

Wird dic Ausfukrveraütmig verlangt , so inüssen
die Gegenstände , bezüglich deren dies geschieht , dem
Gemeiiidevorstand zur Revision vorgeführt werden,
ivodci eine schriftliche Erklärung vorzulegen ist . in
welcher die Zahl und Bczeichming der Stücke,
Menge », sowie Nomen und Wohnort des
Eiiipfängeis anzugeben sind.

Ans Grund der Feststellung der wirklichen Aus¬
fuhr erfolgt erst Zahlung der Ansfiihrvergntung.

8 14. Berücksichtigung der Bruchtheitr.
Wo nach den Varschriften dieser Ordnung

Strnerdeträge zu berechnen find , werden dabei
Bruchtdeilc unter einem halben Liter und einem
halben Pfennig außer Ansatz gelassen . Bruchtheilc
von einem halben Liter und einem halben Pfennig
und darüber dagegen für voll berechnet

8 15. Lagerbuch.
Wer sich mit dem Kauf von Branntwein,

Wein , Obstwein oder Essig zum Weiterverkauf oder
AuMank besaßt, bat über bar uach dem Inkraft¬

treten dieser St -iierordmiiig unmittelbar von aus«
warts bezogene Quantum , welches bon dem etivil
vorhandenen einheimischen getrennt zu lagern ist,
cm Lagerbuch zu führen.

In dieses sind in Bezug auf die eingeführte
Menge der Absender , di« Zahl und der Raum«
geholt der Fässer . Flasche » oder sonstigen Behälter,
die Art der Menge , der Lagcrort . Tag und Stunde
des Euipfangcs und der Betrag der Steuer , in
Bezug auf die abgegebene Menge oder die aus-
gefuhrte Meng « der Euipfängcr , Zahl und Raum«
gehakt der Fässer , Flaschen oder sonstigen Behälter,
dik Art der Menge , insbesondere eine Ab - und
Umfultung , Tag nud Stunde der Abgabe oder
Ausfuhr und der Betrag der zunickerhalteneil
Steuer lpatcstcns am Tage nach dem Empfange,
der Versendung oder Abgabe zum Ausschank ein«
»» tragen.

Das Lagerbuch ist nebst dem Sammelhefte der
Anzeigen icderzcit zur Einsicht der Ausstchtsbeamten
bereit zu halten.

8 18. Dnrchsnchungen.
Dem Aussichtsbeamten ist von Denjenigen,

welche Branntwein , Obstwein oder Essig von aus¬
wärts bezogen haben oder lagern , behufs Vor-
iiahmc von Dlirchfnchnngen der Zutritt zu allen
Raumen , in denen fteueipslichtige Gegenstände
gelagert werden , zu gestatten.

IV- Zulässige Veieiubanmgen»
§ 17. .

Der Gemeiiidevorstand ist befugt , mit einzelnen
Steuerpstichtigen zum Zwecke der Erleichterung des
Verkehrs , seiner betreffs der Zahlung und Vcr-
gutnng der Steuer besondere Vereinbarungen zn
treffen . Die Vereinbarungen dürfen nicht zu Un-
glclchheitcii in der Bestcucnnig führen . Sic
bedürfen der Genehmigung.

V. Sttafen.
8 18.

, Zuwiderhandlungeu gegen die Vorschriften
dieser Ordnung werden mit einer Strafe von
3 bis 30 Mark belegt.

Anßerdcw ist im Falle der Steuerhiiiterzichniig
die hmterzogene Steuer nachzuzahlen.

VI. Inkrafttreten der Stenerordnnng.
8 19.

Diese Steuerordnung tritt von dem auf ihre
Bckaiintlliachuna (Artikelü No . 4 dcrAussührungS-
niiwcisung zum Commuualabgabcngefetz ) folgenden
Tage ab in Kraft.

VII. Schluß- « . Uebergangsbestimmuttge » .
8 20. Nachsteuer.

Von allen am Tage des Inkrafttretens dieser
«teuerordnnilg im Gemeiudebezirk Sonneuberg
vorhandenen Beständen an Branntwein , Wein,
Obstwein und Essig ist die Steuer nach den durch
diese Sleucrordnnng fcsigcstelltcn Steuersätzen in
«vorm einer Nachsteuer zu entrichten , sofern cinr
Versteiicrung noch nicht stattgesunden hat . Zur
Zahlung der Nachsteuer sind die Besitzer der Be-
tande verpflichtet.

An dem genannten Tage find die Lager-
bcstande nach Bestimmung des Genleindevorstandes
durch einen oder mehrere Gemeindebeanite auf-
zunehmen.

Die Ausnahme erfolgt auf Grund einer von
Haus zu Haus vorzunehmendeu Ermittelung der
Lagerbcstände.

, Die Besitzer von Beständcil an Braiintweiu,
Wem , Obstwein und Essig find verpflichtet , dem
nit der Aufuadmc vertrauten Beamten die Be-
tände vorzuzeigen und aus dissen Befragen wahr¬

heitsgemäß Anskunst zu ertheilcn.
Wer Bestände verheimlicht oder den mit der

Aufnahme betraute » Beamten wahrheitSividrige
Angaben macht , wird nach 8 18 dieser Steuer»
orduung bestraft und zur Nachzahlung der ciwa
hiuterzogeuen Steuer herangezogen.

Die Einziehung der Nachsteuer geschieht in
der Weise , daß der Steuerbetrag von dem Ge-
mcindevorstandc auf Grund des Ergebnisses der
Aufnahme sofort feflgestellt , sowie der Gemeiiidc-
kasse zur Einziehung überwiesen und von dieser
alsbald dem Steuerpflichtigen angcfordert wir
der verpflichtet ist, den Sieuerbetrag binnen zwei
Monaten an die Eemeiiidckasse zu entrichten.

Hinsichtlich der bei der Berechnung der Nach-
tcuer sich ergebenden Bruchtheilc wird nach 8 1&
dieser Stciierordiiniig verfahren.

Sonnenbcrg , den 16 . April 1901.
Der Grincindevorstand . Schmidt.

Vorstehende Steuerorduuug wird auf Grund
der 88 18 und 77 des Coiiimmialabgabcngcsctzk«
vom 14-. Juli 1893 uach Sitzungsbeschluß vom
23 . v . M . von uns genehmigt.

Wiesbaden , den 13 . Mai 1901.
Der Kreiransschnß des Landkreiies Wicsbadeil.

Gras von Schlieffen.
Genehmigung . II . 3781.

Pr . I G . 1998.
Zu der Genehmigung vorstehender Ordnung

erthnlc ich hierdurch in Gemäßheil des §§ 77 Abs . 8
der Communalabgabeiigesetzc « vom 14. Juli 1893
und der Atkanulmachmlg der Herren Minister de»
Innern und der Finanzen voni 3. Dezember 1900
lAmtsblatt von 1901 Seite 28 ) die Zustimmung.

Wiesbaden , den 1. Juni 1901 . *
Der Königliche Regierungs -Präsident.

In Vertretung : Bake . / "

Wird hiermit veröffentlicht.
Sonnenverg , den 17. Juni 1901. -

Der Gemeiiidevorstlmd. Schmidt«-
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Bekanntmachung,
betreffend Pferde» und Fahrzeug»Vor-

musterung.
Die diesjährige Pferde- und Fahrzeug-Vor-

Zinsterung des Stadtkreises Wiesbaden findet am
10,, 11. u. 12. Juli statt. Der Musteruna«-
tlatz ist, wie auch in früheren Jahren, der an der
vchiersteiner Chaussee belegen« Exercier-Platz und
zwar der nach der Stadt zu gelegene Thcil desselben.

ES kommen zur Vorstellung:
«nt 10. Juli d. I ., Nachmittags l ‘h Uhr,

die Pferde und Fahrzeuge ans den Straßen,
deren Namen die AnfangsbuchstabenA, B,
C u. s. w. bis einschließlichG (Aarstraße

vbis Gustav-Freytagstraße) führen, und
Clarenthal.

Llm 11. Juli d. I ., Morgens 77» Uhr, die
Pferde und Fahrzeuge aus de» Straße»,
deren Namen die Anfangsbuchstaben8 bis
einschließlich<j (Häfnergasse bis Querstraße)
führe».

Am 12. Juli d. I ., Morgens T 't Uhr» die
Pferde und Fahrzeuge au» den übrigen
Straßen mit dem AnfangsbuchstabenR, 8
». s. w. bis znm Schluß des Alphabets,
sowie aus dem außerhalb der Stadt ge¬
legenen,zu keiner Straße zählenden Häusern
und Mühlen.

Jeder Pferdcbefltzer ist gemäß84 der Pserde-
Nushebungs-Vorschrist vom3. Februar I960 ver¬
pflichtet, zu der genannten Zeit seine sämnitlichen
Pferde zur Musterung zu gcstellcn, mit Ausnahme:

») der Fohlen warmblütiger Schläge unter
vier Jahre»,

b) der Fohle» kaltblütiger oder kaltblütig ge¬
mischter Schläge unter drei Jahren,

v) der Hengste,
ck) der Stuten, die entweder hochtragend sind

oder noch nicht länger als 1t Tage abgesohlt
haben,

v) der Pferde, welche auf beiden Angcn
blind sind,

1) der Pferde unter 1,50m Bandmaß.
In den unter ä und e aufgeführten Fälle»

»ab vom Ortrvorstand ausgesertigte Bescheinig¬
ungen vorzulegen, denen bei hochtragende» Stute»
auch der Deckschein beiznfügen ist.

Bon der Verpflichtung zur Vorführung ihrer
Pferde find ausgenommen:

1. Mitglieder der regierenden deutsche»Familien;
2. die Gesandten fremder Mächte und das

Gefandtschaftrpersonal;
3. die activcn Offiziere und Sanitätsoffiziere

bezüglich der von ihnen zum Dienstgebrauch
gehaltenen Pferde;

I . Beamte im Reichs- oder Staatsdienste hin-
)fichtlich der znm Dienstgebrauch, sowie Aerzte

ff und Thierärzte hinstchtlich der zur A»s-
; Übung ihres Berufes nothwcndigen Pferde;

J.  die Postschaltcr hinsichtlich derjenigen Pfcrde-
^zahl , welche von ihnen zur Beförderungder Posten contractmäßig gehalten werden

mnß;
6. die Königlichen Staatrgestüte.
Die Aufstellung der Pferde erfolgt in 2 Reihen

—Front nach der Stadt — straßenweise und in
>en Straßen nach der Reihenfolge der Haus¬
nummern1, 2, 3 u. s. w. Die Straßen folgen in
Alphabetischer Ordnung und werden durch Tafeln,
soweit solche vorhanden, bezeichnet werden.

Für da« rechtzeitige Erscheinen der Pferd«
und Fahrzeuge sind die betreffenden Besitzer ver¬
antwortlich und werden diejenige», welche ihre
Pserde gar nicht oder nicht pünktlich zur Stelle
bringen, oder den Musterungsplatz mit ihre»
Pferden vcrlaffen, bevor dieselben gemustert worden
find, auf Grund des§ 27 de» Gesetzes über die
Nriegsleistungenvom 13. Juni 1873 mit einer
Geldstrafe bi« zu 150 Ml. bestraft werden.

Im Anschluß an die Pferde-Mustcrung findet
zlcichzeitig eine Musterung der zu militärischen
Zwecken brauchbaren Fahrzeuge statt. Die Letzteren
«erden auf den, Exercierplatzc und zwar hinter
den Pferden aufgcfahren.

Beschaffenheit der Fahrzeuge.
Die Fahrzeuge sollen vierrädrig und i» An¬

betracht der nothwcndigen Lenkbarkeit nicht zu
lang gebaut sein, möglichst nur 10, nicht über
14 Ckr. wiegen, ei» kräftiges Untergestell mit
Achsen von Stahl oder Eisen und mindestens
18 Ctr. Tragfähigkeit haben. Sie müssen ferner
mit2 Steuerketten oder2 Anshaltern von doppeltem
Leder und einer Hintcrbracke(Waage) versehen
sein. Das Vorhandensein eine« Langbaumes und
einer abnehmbare» Wagendeichsel ist erwünscht,
aber nicht durchaus erforderlich. Die Höhe der
aus Nabe und Felgenkranz mit eisernen Reifen
»ersehenen Vorderräder soll nicht unter 80 cm, die
der Hinterräder nicht unter 1 m und nicht über

m 60 cm, die Breite der Felgen nicht unter 5
und möglichst nicht über8 cm betragen. Geleise
breite landesüblich, Hemmschuh oder andere Hemm-
vorrichtung erwünscht. Das Obergestell hat ent-
liveder aus einem festen Brettcrkasteu oder ans zwei
Leitern mit Brettsüllung oder Korbgeflecht mit
einem Bretterboden zu bestehe».—Das Vorhanden

ein von hinteren und vorderen Kopfwändcn, von
Spriegeln zum Auflegen de» Wagenplans und
eine« Sihbrettes vorn, bczw. Bocksitzes für den
Fahrer ist wünschcnswerth. — Der innere Be¬
ladungsraum von der Spriegclwölbung bis znm
Wagenboden soll mindestens 2,25 cbm betragen. —
Für die pünktliche Gestellung der Fahrzeuge find
die Besitzer verantwortlich. *

Wiesbaden, den 15. Juni 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachnng.
Au» Anlaß der am 10., 11. und 12. Juli d. I.

Hierselbst auf dem an der Schiersteinerstrabe nach
der Stadt zu gelegenen Theile der Exerzierplatzes
stattfindenden Pferdemusternngist ein Verzeichniß
über den anfgenommenen Pferdebestaud im Stadt¬
kreis Wiesbaden aufgestellt worden.

Die Pferdebesitzer werden hierdurch ersucht, bis
zu den genannten Tagen in dem Rathhanse,
Zimmer No. 53, Einsicht in das Pferdebestands-
Verzeichniß nehmen und für den Fall des Er¬
fordernisses Anträge auf Berichtigung derselben,
namentlich in Beziehung auf die Anzahl der
Pferde, die Reihenfolge derselben bei ihrer Vor¬
führung, Farbe, Abzeichen, Geschlecht und Alter
derselben stellen zu wollen. *

Wiesbaden, den 21. Juni 1901.
Der Magistrat. In Vertr. : Körner.

Bekanntmachung.
Der vor der Beckel'sche» Ziegelei im Distrikt

„Heiligenstock" verführende Feldweg wird wegen
Anlage einer Wegeuntersührung von heute an
während der Dauer der Arbeiten für den öffent¬
lichen Fubrverkehr gesperrt. *

Wiesbaden, den 20. Juni 1901.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachnug.
Die Firnia„Lederwerke vorm.PH.Jac.Spicharz

in Osfenbacha. M.", vertreten durch Herr» Moses
Marx dahier, beabsichtigt auf den: rechts von der
Mainzerlandstraßc im Distrikt „Galgenverg",
Lagerbuch 4640, belegenen domänenfiskalischcn
Grundstück eine Halle zu errichten, in welcher
Häute gelagert, eingesalzeu und dann von da aus
zum Bcrsandt gebracht werden sollen.

Die« wird gemäßZ 17 der ReichS-Gcwerbc-
Ordnung mit der Aufforderung zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, etwaige Einwendnugcn binnen
14 Tagen, von heute ab, schriftlich in 2 Exemplaren
bei uns einzureicheu oder im diesseitige» Bürean
(RathhauS, Zimmer 23) zu Protokoll anzubringcn.
Stach Ablauf dieser Frist können Einwendungen in
diesem Verfahren nicht mehr vorgebracht werden.
Einwendungen, welche auf privatrechltichcn Titeln
beruhen, finden in dem gegenwärtigen Berfabren
überhaupt keine Berücksichtigung, sondern sind
cventl. in, Rechtswege auszntrage».

Die Beschreibung und die Zeichnungen liegen
im Rathhauszimmer No. 23 während der Dienst-
stuudcn zur Einsicht auf.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig
erhobenen Einwendungenwird Termin auf
Dienstag, de« 0. Juli b. I . , Vormittags
11 Uhr, im Rathhan«, Zimmer No. 27, vor dem
Commifsar des StadlanSschusseS anberauml uud
gleichzeitig daraus aufmerksam gemacht, daß im
Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der
Widersprechenden gleichwohl mit der Erörterung
der Einwendungen vorgegangcn werden wird. *

Wiesbaden, 21. Juni 1901.
Der Stadt-Anrschuß für den Stadlkrê Mi-abadcu

I » Vertr.: Hetz.

Staats -Gemeindesteuer.
Die Ausgabe der Steuerzettcl für das Rech¬

nungsjahr 1901 hat begonnen. Die Erhebung der
Steuern und sonstigen Abgaben crsolgt voni5.Jnni
ab straßenweise nach dem auf dem Steucrzettel an¬
gegebene» Hebepla». Die Hcbetage sind nach den
Anfaiigsvnchstaber» der Straßen (die aus
dem Stenerzettel angegebene Wohnung ist für da»
lausende Rechnungsjahr maßgebend) wie folgt
festgesetzt:

STUV am 25.,26. und 27. Juni.
WYZ und außerhalb des Stadtberings

am 28. und 29. Juni.
Es liegt im Interesse der Stenerzahler,

daß sic die festgesetzten Hebetage benutzen,
nnr dann ist rasche Befördernng möglich.

Die Beträge, besonders die Pfennige,
sin» genan abznzählen, damit Wechsel» an
der Kaffe vermieden wird. ">

Wiesbaden, den1. Jnni 1901.
Städtische Stener-Kaffe.

Rathhaus, Erdgeschoß, Zimmer No. 17.

Bekanntmachung.
Die Betheiligtcn werden davon in Kenntniß

gesetzt, daß während der Sommermonate April bis
einschl. September der Fruchtmarkt HW 9 Uhr
Morgens beginnt. Städt . Aceise-Amt . *

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung eines ca. 130 m

langen Steinzengrohr -Canals von 25 cm Durch¬
messer, eines desgleichen 82 m lang von 35 cm
Durchmesser, sowie von 336 in langen Betonrohr-
Canalstrecken der Profile 30/20, 45/30 und
37,5'25 cm, nebst de» zugehörigen Spezialbauten,
in der Weinbergstratze, sollen verdungen werden.

Zeichnungenu. Verdingungsunterlagenkönnen
während der Vormittagsdienststunden im Rath-
hanse, Zimmer No. 75, eingesehen, die Verdingungs¬
unterlagen im Zimmer No. 57 gegen Zahlung von
50 Pf. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bis spätesten« Mittwoch,
den 20« Juni d. I . , Vormittags 11 Uhr,
einzureicheu, zu welcher Zeit die Eröffnniig der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
stattfinden wird. *

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 17. Juni 1901.

Sladtbauamt, Abtheilnng für Canalisationrwesen.
_ Frensch._

Verdingung.
Die Lieferung von 1000 Stück Bayia-

Piaffava -Handbesen» sowie ea. 180 Stück
Kehrwalzen-Füllungen mit Bahia-Piassava
soll verdungen werden.

Die Verdingungsunterlagen können während
der VormiltagsdiettststiiiiLen im Rathhause, Zimmer
No. 44, eingesehen werden.

Postmäßig verschlossene Angebote mit der
Bezeichnung: „Angebot aus Bahia-Piassavabesen
midWalzeusüllungen" sind bi«zuni 26. Jnni d. J .,
Vormittags 11 Uhr, einzureichen. *

Zuschlagsfrist 14 Tage.
Wiesbaden, den 18. Jnni 1901.Stadlbauamt, Abtheilung für Straßenbau.

Richter.
Feuerwehr -Dienstpflicht

für daS Jahr 1991.
Die Polizei-Verordnung für den

Stadtkreis Wiesbaden, betreffend das
Feuerlöschwesen. vom 10. September
1893 bestiuimt in:

8 3. Verpflichtet znm Eintritt in
die Feuerwehr sind alle männlichen
Einwohner der Stadt, welchen nach
8 5 ver Städleorduung das Bürger¬
recht znsteht. Die Dienstpflicht

beginnt mit dem 1. Januar des dem zurück-
gelegte» 25. Lebensjahr folgenden Jahres ; bei
neu Zugezogenen jedoch erst mit 1. Januar nach
Erlangung de« Bürgerrechts. Die Dienstpflicht
erlischt am 31. Dezember desjenigen Jahres,
in welchem das 35. Lebensjahr znrnckgelegtwurde.

8 4. Befreit vom Feuerwehrdienst sind
1. Reichs- und Staatsbeamte, sowie auch Hof- und
Gemeiudebeamte, Beamte der Commuualverbandes
und Militärperione«, auch wen» sie zur Disposition
gestellt oder in Ruhestand versetzt sind. 2. Die
Geistlichen, Lehrer, Aerzte und Apotheker.
3. Körperlich Untaugliche, welche auf Verlangen
de? Branddirektor« von einem durch ihn bestimmten
Arzle (Herr Dr. mc<l. Friedrich Cuntz, Kleine
Bnrgstraße9) cm ärztliches Zengniß vorzulegen
haben. lieber sonstige Befreiungen entscheidet die
Fcuerwchr-Depulatiö».

8 5. Zum Eintritt in die Feuerwehr ver¬
pflichtete Personen können diese Verpflichtung durch
ei» jährlich an die Stadtkasse im Voraus z»
zahlendes Loskaufgcld ablösen. Da« Los-
taufgeld beträgt, wenn der Pflichtige zur Staats-
einkommensteuer mit einem Steuersätze

bis zu 9 Mk. einschl. veranlagt ist— 6 Pik.
„ „ ^6 „ „ « » 3 .
„ „ 52 „ „ „ „ = 10 „14ß — IR„ „ " " u n ii ii * n
„ „ 300 „ „ „ „ — 20 „

bei einem höherene- tcuersatze — 25 „
Alle zum 1. Januar jeden Jahres dienst¬

pflichtig gewordenen Einwohner haben sich nach
der im amtlichen Organ des Magistrat» der Stadt
Wiesbaden erfolgenden öffentlichen Aufforderung
des Branddirektors zum Dienste persönlich zu
melden.

Hiernach werden alle niännlichen Einwohner
der Stadt Wiesbaden, welche in den Jahre» 1866
bis 1875 geboren sind, das Bürgerrecht besitzen
uud mindestens6 Mark Staatsstcuer entrichten,
sofern sie sich nicht schon zur Fcnerwehr
angemetdet haben, aufgcfordcrt, sich ans dem
Feuerwehrbüreau, Zimmer Bo. 18, Erdgeschoß,
Marktstraße No. 3, im Laufe des Monats
Juni , an den Werktagen von 8*/*—12’/» Uhr
Vormittags anzumelden.

Ein Verzeichniß der hiernach Feucrivehr-
pflichtigcn liegt in genannteni Bureau zur Einsicht
offen.

Säumige werde» nach § 29 der Polizei-
Verordnung vom 10. September 1893 mit Geld¬
strafe von1—30 Mark belegt. *

Wiesbaden, im Juni 1901.
Der Branddirektor. Scheurer.

Coneurs - 7
Versteigerung:

Mittwoch , den 2 « . Jnni d. I :?
Morgens 9 Uhr, versteigere ich tut
Hause ?)orkstrahe 8 dahier zufokgt
Auftrags des Concursverwalters die ge«
salnmten zur Concursmasse des:fritz Gehner, in Firma GetznerMarxheimer dahier , gehörigen
Waaren -Borräthe , insbesondere:

Größere Quantitäten Cognae, Zwelschcnr
Wasser und verschied. Liköre in Fässer«
u.Flaschen, etwa 30 Tausend Cigaretten
und Cigarren, Thee, Kaffee, Surrogat,
Sens, Gelee, mehrere Kisten Toilette-
Seife, Wichse, Metallputz und Tinte,
eine große Anzahl Papierdeckel für
Gläser, leere Fässer und Korbflaschen?

‘evuer die gesammle Bureau-Einrichtung,
darunter ein Doppel-Schreibpult und
einen Kassenschrankx. X. F243

öffentlich gegen Baarzahlung.
Schröder,

Gerichtsvollzieher.

Jagdverpaehtrmg.
Samstag , den « . Jnli I9 « il,

Mittags 2 Nhr, wird im Gemeinoe-
zinimer zu Panrod die durch den vorzüg¬
lichen Rehstand weit und breit bekannte Jagd
mit einem Flächengehalt von 843 Hektar auf
weitere9 Jahre vom 26. August ab össeutlich
verpachtet.

Die nächste Bahnstation ist Kettrnbach
(45 Minuten ungefähr).

Panrod , den 5. Juni 1901.
Heiman », Bürgermeister.
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Rh ein dampfschifff ahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bi»
Coblenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Yictoria“), 9.5» (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „'Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
lan Sonn- und Keie sagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6.20 und 6.35 (Güterschiff) bis
Bingen; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10.20
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7‘/» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364 F 307

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Anierika-Linie.

leneralvcrtr . der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
ßheinstras 80  21.) F308

D. „Abossinia“ von Neworleane nach Ham¬
burg, 21. Juni I Uhr Ym. Dover passirt. D.
„Acilia“ 20. Juni in Penang. D. „Adria“ von
Ostasien kommend, 20. Juni in Havre. D.
„Australia“ 20. Juni von Bahia. S.-D. „Auguste
Victorin“ 20. Juni 12 Uhr Mittags von Newyork
via Plymouth und Cherbourg nach Hamburg.
D. „Beigin“ von Hamburg via Boston nach Bal¬
timore, 19. Juni 10 Uhr Nm. Cuxhaven passirt.
D. „Bengalia“ 19. Juni 5 Uhr Nm. in Baltimore.
D. „Bosnia“ 19. Juni 1 Uhr Nm. von Baltimore
nach Hamburg. D. „Castilia“ von Hamburg nach
Westindien, 20. Juni 6 Uhr Nm. in Havre. S.-D.
„Deutschland“ 20. Juni Nm. auf der Elbe. S.-D.
„Fürst Bismarck“ von Hamburg via Southampton
und Cherbourg nach Newyork, 21. Juni 5 Uhr
Vm. Dover passirt. D. „Gnlieia“ von St. Thomas
nach Hamburg, 20. Juni 11 Uhr Ym. von Havre.
D. „Georgia“ von Genua nach Newyork, 19. Juni
6 Uhr Ym. Gibraltar passirt. D. „Granada“ von
Buenos Aires nach Hamburg, 20. Juni 7 Uhr
Vm.Dover passirt. R.-P.-D. „Hamburg“20. Juni
von Penang. D. „Hellas“ 20. Juni in Montevideo.
D. „Ilispania “ von Rio de Janeiro nach Ham¬
burg, 19. Juni 7 Uhr 30 Min. Ym. Dover passii t.
D. „Ithaka “ 18. Juni 6 Uhr Ym. von Baltimore
nach Hamburg. D. „Karthago“ 18. Juni in
Buenos Aires. D. „Nicomedia“ von Hamburg
nach Boston, 19. Juni 6 Uhr Vm. in Halifax.
D. „Nordby“ 19. Juni 12 Uhr Mittags von Phila¬
delphia nach Hamburg. D. „Nubia“ 18. Juni
5 Uhr Nm. von Newyork via Copenhagen nach
Stettin. D. „Patricia “ 20. Juni Nm. auf der
Elbe. D. „Polynesia“ von St. Thomas nach
Hamburg, 20. Juni 1 Uhr Nm. von Havre. D.
„Pretoria“ von Hamburg naoli Newyork, 18. Juni
3 Uhr 45 Min. Nm. von Plymouth. D. „Sambia
20. Juni in Yokohama.

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 16. bis einschl. 22. Juni.

I. Aruchtmarkt.
WE-

Medr.
Preis. HSchsi.Preis.

Niedr.
Preis. tz-chst.Preis.

Aicdr.
Preis.

A A ch A H
Hafer . p. 100 K. 17— 16 60 Gurken. p. St. 30 15 Eine Gans. 7— 650
Stroh . . . . . « 100 „ 7 — 640 Spargel . . . . . . 1— —40 Eine Ente. 350 3—
Heu . 100 „ 10 20 7 80 Grüne Bohnen . . . MII 140 —70 Eine Taube. —70 —50

II. Iiehmarkl.
Ochsen: I. Qualität . p. 50 6.

Grüne Erbsen. . . . —40 - 36 Ein Hahn. 2 50 140
70— 66— Wirsing. —30 —23 Ein Huhu. 250 180

II. 50 „ 66— 64— Rothkraut. — —— Ein Hase . —— ——
llühe: I. Qualität . P. 50 „ 66— 60_ Neue gelbe Rüben . . . Htf —45 —40 Aal . p. K. 320 2—

II. „ . , 50 , 56— 50 Kohlrabi, obcrerd. . . —36 32 Hecht. . . . . . . . . .. 260 160
Schweine . p. , 118 1 10 Kohlrabi. —— —— Backfische. . „ —70 —50
Kälber . . „
Hammel.

1
1

60
30

1
1

10
20

Grün-Kohl.
Römisch-Kohl . . . .

* » * 36 30 IV. Ztrod und Wetzl.
15 13III. Ftetuasien. Petersilien. 1— 1—- Schwarzbrod: Laiigbrodp. 0,5 K. — —

Butter . p. K. 250 240 Borre. P. St. —— ——
Rnnöbrod" 0,5 K.

—52 —46
hier . p. 25 St. 2 125 Sellerie. —— —— —14 —13
Haudläse . 100.. 8_ 7 Kirschen. . P. K. —60 —40 II M ß* —46 —45
Fnbrikkase. 100 „ 650 3 Saure Kirschen . . . . „ n —80 —60 Weißbrote a. 1 Wasserweck. .

b. 1 Milchbrödchen.
— 8 — 3

Eßkartosselu . . . p. 100 ff. 650 550 Erdbeeren. 160 —80 -- 3 — 6
Kartoffeln . p. K. — 8 — 7 Stachelbeeren. . . . . „ H —50 —40 Weizenmehl: Ro. 0 . p. 100 K. 32— 29 50
Zwiebel» . __ 20 —16 Trauben. —— —— , 1 - « 100 . 28— 27 60
Zwiebel» . p. 50 K. 8 7 50 Aepfel . -- _ —— .. II . .. 100 ff 26 50 25 50
Bliinieukohl . . . . p. St. 40 26 Birnen. » n —_ —— Roggenmehl: No. 0 . p. 100 . 25 50 24 75
Kopfsalat . . ». . „ „ — 5 — 3 Kastanien. n —- - — „ I . . 100 „ 23 50 22

Wiesbaden, den 22. Juni 1901.

V. Akeifch.
Ochseufleisch: von der Keulep. K.

Bauchfleisch. „ „
Kuh- oder Rindfleisch. . „ „
Schweinefleisch. . „
Kalbfleisch .tammelfleisch. . „chaffleisch. . „
Dörrfleisch . „ „
Solberfleisch. . „
Schinken. „ „
Speck(geräuchert)
Schweineschmalz. . . . » „
Nierenfett . . „
Schwartenmagcu frisch. . „

,, geräuchert ..
Bratwurst.
Fleischwurst. „ „
Leber- n. Blutwurst: frisch „ „

geräuchert„ „
i,

Städt. Sleeife-Nmt

I,

ßn# »»>.»wie » &K»tllv >»««, 'lche» tz°t-Bu«dryctkNt tu« >« »»«».
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